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Beschluss des Gemeinsamen Bundesausschusses 
gemäß § 91 SGB V vom 16. Juli 2020 
hier:  Änderung der Verfahrensordnung (VerfO): Ergänzung des 3. Kapitels 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

der von Ihnen gemäß § 91 Absatz 4 Satz 2 SGB V vorgelegte o. a. Beschluss vom 16. Juli 2020 über 

Änderung der Verfahrensordnung wird genehmigt. 

 

Es wird auf Folgendes hingewiesen: 

 

Das Bundesministerium für Gesundheit geht davon aus, dass der G-BA in seine Prüfung und 

Berichterstattung nach § 116b Absatz 4 Satz 12 und 13 SGB V auch Erkenntnisse einbezieht, die 

über die in § 2 Absatz 4, 3. Kapitel VerfO in der Fassung des o. a. Beschlusses ausdrücklich 

genannten Daten und Informationsquellen hinausgehen und Aussagen zu den Auswirkungen 

des jeweiligen Beschlusses hinsichtlich Qualität und Wirtschaftlichkeit ermöglichen, wenn 

solche Erkenntnisse vorliegen.   

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

 

 

Dr. Josephine Tautz 
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